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Der Konzern im Schweizer Steuerrecht
Die Schweiz kennt kein Konzern-
steuerrecht, doch verweisen 
Steuergesetze und Praxis häufig 
auf den Konzern. Wann also ist 
das Konzernverhältnis relevant 
und was versteht das Schweizer 
Steuerrecht darunter?

Diverse Steuergesetze des Bundes wie auch kan-
tonale Steuergesetze verwenden den Begriff des 

«Konzerns». Eine eigentliche Definition geschweige 
denn eine einheitliche Auslegung des Konzernbe-
griffs sucht man im Steuerrecht jedoch vergebens. 

STEUERRECHTLICHER DSCHUNGEL 
Die Verrechnungssteuerverordnung enthält (im 
Zusammenhang mit der steuerrechtlichen Defini-

tion einer Obligation) eine Definition der Konzern-
gesellschaften. Als Konzerngesellschaften gelten 
Gesellschaften, deren Jahresrechnungen nach an-
erkannten Standards zur Rechnungslegung in der 
Konzernrechnung voll- oder teilkonsolidiert werden. 

Doch bereits im Rahmen der Meldung der 
Verrechnungssteuer (also derselben Steuer) auf 
Dividenden und geldwerte Leistungen, welche 
seit der Gesetzesänderung vom 15. Februar 2017 
im inländischen und grenzüberschreitenden Kon-
zernverhältnis möglich ist, will die Eidgenössische 
Steuerverwaltung als rechtsanwendende Behörde 
nichts mehr von diesem Konzernbegriff wissen. 
Vielmehr verweist sie auf die bereits vorher mög-
liche Meldung für Dividenden im Konzernverhält-
nis, worunter Dividenden an Muttergesellschaften 
mit einer direkten Beteiligung von mindestens 
20 Prozent fallen. Eine Konsolidierung ist in diesem 
Zusammenhang nicht Voraussetzung, wohl aber 
eine direkte Beteiligung von 20 Prozent.

Im Bereich der Gewinn- und Kapitalsteuern 
sieht es nicht besser aus. Eine Definition des Kon-

zerns sucht man hier vergebens. In den Bereichen 
der Mitarbeiterbeteiligungen und bei Umstruktu-
rierungen wird in der Praxis ein sehr weiter Begriff 
des Konzerns verwendet. Für Beteiligungsausglie-
derungen reicht gar eine Beteiligung von zehn Pro-
zent. Im Bereich der Kapitalsteuer drohen aufgrund 
der Möglichkeit der Kantone, eine Ermässigung bei 
Darlehen an Konzerngesellschaften zu gewähren, 
potenziell 26 eigenständige Konzern(darlehens)-
definitionen.

Eine gewisse Konzernoptik hat sich auch bei 
den Dauerbrennern indirekte Teilliquidation und 
Altreserven manifestiert. Dabei handelt es sich um 
steuerliche Fiktionen, welche im Zusammenhang 
mit Beteiligungsübertragungen zum Zuge kommen. 
In beiden Fällen wird seitens der Steuerverwaltun-
gen für die Festsetzung der möglichen Steuerfolgen 
(Einkommenssteuer oder nicht rückforderbare 
Verrechnungssteuer) eine «Konsolidierung» der 
nicht betriebsnotwendigen Mittel vorgenommen. 
Handelsrechtlich ausschüttungsfähige, nicht be-
triebsnotwendige Mittel von Konzerngesellschaften 
werden der übertragenen Mutter zugerechnet. 
Dies darf aber nur in dem Umfang erfolgen, wie 
eine Beherrschung gegeben ist und somit auch 
effektiv eine entsprechende Ausschüttung hätte 
vorgenommen werden können.

VORSICHT IST GEBOTEN 
Trotz diverser Nennungen in den Steuergesetzen 
ist der Konzern noch nicht im Schweizer Steu-
errecht angekommen. Steuersubjekt ist jeweils 
die einzelne juristische Person. Das Steuerrecht 
verpflichtet jede juristische Person, ihr wirt-
schaftliches Handeln alleine nach ihren eigenen 
Interessen auszurichten. Konzernüberlegungen 
bleiben steuerlich regelmässig unbeachtlich, es 
zählt alleine der Drittvergleich. Eine einheitli-
che Bankfinanzierung, um die Konzernfinanzie-
rungskosten zu senken? Fehlanzeige, sofern die 
schweizerische Konzerngesellschaft aufgrund 
einer besseren Bonität zu günstigeren Konditionen 
Geld aufnehmen könnte. Garantien zugunsten 
einer Konzerngesellschaft, um einen Deal oder 
eine Finanzierung erst zu ermöglichen? Aber 

nur bei entsprechender Entschädigung für die 
Garantieleistung. Eine Bündelung der Marketing- 
und Verkaufsstrategie in einer konzerninternen 
Servicegesellschaft? Vorsicht Funktionsverlage-
rung! Das schweizerische Steuerrecht hat mit der 
heutigen Konzernrealität wenig gemein. Überall 
lauern Stolpersteine und die Fokussierung auf 
die einzelnen juristischen Personen ist auch für 
ausländische konzerninterne Steuerabteilungen 
oder die Verantwortlichen kaum verständlich. 
Hinzu kommen mögliche Haftungsrisiken für lei-
tende Angestellte und die Gesellschaftsorgane. Der 
Konzern im Schweizer Steuerrecht erfordert somit 
primär viel Fachwissen und eine klare Trennung 
der einzelnen juristischen Personen. Dies ist nicht 
mehr zeitgemäss und eine Reform in Richtung der 
Konzernwirklichkeit ist angezeigt. 

STEUER-NEWS

Tiefere Firmensteuern dank F&E-Kosten 
oder Patenterträgen

Die Schweizer Steuern auf Fir-
mengewinne bleiben äusserst 
tief. Die jüngste Steuerreform 

schafft derweil neue Vorteile für 
bestimmte Unternehmen. 

TEXT: ANTON A. SAUBER

In der Schweiz ansässige Unternehmen dürfen sich 
weiterhin an Gewinnsteuern erfreuen, die im inter-

nationalen Vergleich rekordtief sind. «Die Schweizer 
Kantone sind im internationalen Steuerwettbewerb 
sehr gut positioniert», heisst es dazu in einer Studie 
des Basler Forschungsinstituts BAK Economics. 
Die effektive Durchschnittssteuerbelastung für 
Unternehmen und hoch qualifizierte Arbeitnehmer 
sei in den Schweizer Kantonen deutlich tiefer als in 
vielen internationalen Konkurrenzstandorten. Die 
Kantone Uri, Appenzell AR, Nidwalden, Obwalden 
und Luzern stehen an der Spitze der weltweiten 

Rangliste nur knapp hinter 
dem Standortspitzenreiter 
Hongkong, für den die Basler 
Ökonomen einen Steuersatz 
von 9,9 Prozent ausweisen. 
Der Schweizer Durchschnitts-
wert liegt bei 14,4 Prozent. 

STEUERABZÜGE 
JENSEITS DER KOSTEN
Daran dürfte sich in nächster 
Zeit auch nichts ändern. «Im 
Jahr 2021 sind bei den Unter-
nehmenssteuern keine Neu-
erungen in Kraft getreten», 
lässt Felix Sager, Amtsleiter 
des Kantonalen Steueram-

tes St. Gallen, wissen. Das gelte mit Blick sowohl 
auf die Gewinn- wie die Kapitalsteuern. Sager 
verweist allerdings auf die vielfältigen Massnah-
men im Rahmen der STAF, der Steuerreform und 
AHV-Finanzierung von 2019, die Anfang 2020 in 
Kraft getreten sind. Die STAF bringt neue Steuer-
erleichterungen für Firmen, vor allem Abzüge für 
Forschungs- und Entwicklungskosten, die höher 
sind als die tatsächlichen Kosten. Der Kanton Bern 
erlaubt beispielsweise einen Kostenabzug von 150 

Prozent bei entsprechenden inländischen Aktivi-
täten. Ausserdem können Firmen Gewinne aus 
Patenten teilweise von der Steuer befreien lassen. 

DEN GROSSEN WURF RICHTIG UMSETZEN
«Für die Schweiz war STAF ein Jahrzehnteprojekt», 
sagt Daniel Gentsch, Präsident der Fachkommission 
Steuern von EXPERTsuisse. Viele Unternehmen 
treffen aber erst im laufenden Jahr auf Fragen, die 
sich für ihre eigene Steuererklärung daraus ergeben. 
Vor allem kleinere und mittelgrosse Unternehmen 
dürften noch erheblichen Abklärungsbedarf haben, 
wie sie von den neuen Möglichkeiten profitieren 
können. 

Laut Gentsch bieten besonders der neue Über-
abzug für Forschungs- und Entwicklungskosten 

und die Patentbox spannende Möglichkeiten. «Die 
Firmen müssen sich klar werden, wie sie das konkret 
umsetzen wollen», meint er. Dies sowohl mit Blick 
darauf, ob ein Überabzug geltend gemacht werden 
soll, aber auch wie die dafür notwendige Doku-
mentation erstellt wird. Ähnlich sieht es bei der 
Patentbox aus. Diese sei eine Dokumentationsfrage 
und benötigt laut Gentsch keine Strukturierung der 
Gesellschaftsstruktur. 

STANDORT SCHWEIZ SOLL PROFITIEREN
Von beiden Neuerungen dürften vor allem inno-
vative Unternehmen mit Forschung und Entwick-
lung in der Schweiz und einem starken Bezug zum 
Schweizer Markt profitieren. Das sei gegenüber 
früheren Zeiten eine grosse Veränderung; damals 
war die steuerlich vorteilhafte gemischte Gesell-
schaft vorrangig für Unternehmen mit starkem 
Auslandsbezug anwendbar. 

KÜNFTIG KLEINERE SCHRITTE 
Diverse kleinere steuerrechtliche Neuerungen 
gibt es laut Angaben der Eidgenössischen Steu-
erverwaltung (ESTV) in den Jahren 2022 und 
danach. Bisher sind beispielsweise finanzielle 
Sanktionen mit Strafzweck für Unternehmen im 
Grundsatz steuerlich nicht abzugsfähig. Es ist aber 
vorgesehen, dass ausländische Sanktionen im 
Ausnahmefall unter bestimmten Voraussetzungen 
abzugsfähig werden sollen. Ferner wird eine Akti-
enrechtsrevision durch diverse Gesetzesänderun-
gen in Bezug auf das Kapitalband die steuerliche 
Behandlung von Bilanz und Erfolgsrechnung in 
Fremdwährung beeinflussen. Schliesslich werden 
bereits bestehende befristete Ausnahmen von der 
Verrechnungssteuer verlängert, die Pflichtwan-
delanleihen, Anleihen mit Forderungsverzicht und 
einige andere Spezialpapiere betreffen. Ab 2023 
soll dann eine Reform der Verrechnungssteuer 
und der Umsatzabgabe Hindernisse am Schweizer 
Fremdkapitalmarkt beseitigen. 
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Der Konzern im Schweizer Steuerrecht erfordert viel Fachwissen und eine klare Trennung der juristischen Personen.

«KLEINERE UND MITTEL-
GROSSE UNTERNEHMEN 

SOLLTEN PRÜFEN, WIE SIE 
VON DEN NEUEN ABZUGS-

MÖGLICHKEITEN AUS 
DER STAF PROFITIEREN »

Innovative Unternehmen mit Forschung und Entwicklung 
in der Schweiz profitieren.


